
deutschen, frühneuhochdeutschen Formvarianten wie „wuegstunge",
„wuchstung", „wueschtung“ und „wustung" feststellen. Neben dem Ge¬

brauch des Wortes im Sinn von Wüste interessiert hier vor allem die Ver¬

wendung im Bereich der Siedlungs- und Agrargeschichte43 . Wurde der Be¬

griff im Zusammenhang mit denWohnstätten angewandt, so konnten sowohl
Einzel- als auch Gruppensiedlungen gemeint sein. Aber Wüstung konnte

auch eine „vormals bewohnt gewesene Feldmark, welche Krieg oder Pest

menschenleer ließ und jetzt als besondere Feldmark mit einer andern aber

bewohnten Feldmark vereinigt ist", bezeichnen44 . Ebenso wurde der Begriff
auch auf brachliegende, unbebaute oder aufgegebene Teile der Flur ange¬

wandt45

46

.

Zedlers' Universallexikon definierte 1749: Wüstung, Wüstenei, Laide oder

Lehde. So nennt man insgemein unbearbeitete Felder, die mit Holz ange-

flogen oder mit Gebüsche bewachsen, und vorhin gebauet Feld gewesen

sind. Wüstungen fallen dem Fisco anheim und mögen vor dem Landes- oder
Grund-Herrn eingezogen und anderen verliehen werden ... Der Hochfürstl.
Sächsische-Gothaischen Landes Ordnung zu Folge sollen keine Wüstungen
und Laiten, welche über rechtsverwährte Zeit zu Viehe-Trifften und Hut-
Weiden gebrauchet worden, ohne Vorwissen der Obrigkeiten und Gerichts-
Herren jedes Orts, umgerissen werden*6 .

Zedier unterscheidet von den Flurwüstungen ganz eindeutig die Orts¬

wüstungen: Andererseits gibt es nur wüste Örter: Ein wüster oder unbe¬

wohnter Ort, lat. locus desertus oder locus inhabitabilis, heißt in den
Rechten ein Ort, welcher schon über Menschengedenken von niemandem
bewohnt noch gebauet worden ... wüste Güter, wüste Häuser, wüste Plätze,
wüste Bau-Stellen Lat. Praedia deserta. Nach denen Chur.-Sächsischen Rech¬

ten sollen die auf wüsten Gütern aufgelaufenen Hufen-Gelder erlassen
werden: (Mandat 1649) Auch bei deren Annehmung alle rückständigen
Geld- und Getreide-zinsen, -steuern, Contributionen und Gefälle abgeschrie¬
ben werden ... Dabei wird hier der Begriff im steuerrechtlichen Sinne

43 J. W. Grimm, Dtsch. Wörterbuch, S. 2473: „Ein in Mainfranken, Thüringen
und Hessen, in Ausläufern auch weiter östlich seit langem bodenständiger
Gebrauch benennt mit Wüstung jede irgendwann verlassene Gesamt- oder Ein¬
zelsiedlung: bona, vulgariter dicta wuostunge, (um Würzburg 1344) Monumenta
Boica 41, 92; was sich bei einer jeden Stadt, Schloß, Flecken, Dorf, Wüstunge
und Fürwege zugetragen. C. Spangenberg, Mansfeld. Chronik (1572) 1,
vorr. 4a; Verzeichnis aller Dörfer, Schlösser und Wüstungen, welche zu Weimar
und Eisenach gehören. Allg. dt. Bibi. (1765).“

44 Grimm, Dtsch. Wörterbuch, S. 2473; vgl. auch Hübner, Zeitungslexikon,
1824, Bd. 4, S. 985.

45 Grimm, Dtsch. Wörterbuch, S. 2473: Die Flur: mit allen ihren Zugehörungen ..
und auch nach allen andern Guten, Wustungen, Wäldern, Hölzern, Wassern,
Äckern, Wiesen und Mühlen, (Fichtelgebirge 1363) monumenta zollerana 4, 10.
— Stillfried: Die fructus aber in der Herrschaft Oderberg werden .. samt.. den
Zinsen wegen der angerichteten Wüstungen und rodeländer .. compensiert,
(1618).

46 Zedier, Grosses Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, 59. Bd.,
Leipzig/Halle 1749, S. 410.
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